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Zitat von Maylin85

Sowohl mehr Zeit als auch die Nichtbewertung von Teilleistungen müsste meines
Erachtens vermerkt werden. Der Sinn eines Abschlusszeugnisses besteht nunmal u.a.
darin, dass ein potentieller Arbeitgeber ein Instrument zur Vorselektion an der Hand
hat. Jemand, der defizitär schreibt oder für Abeitsprozesse länger braucht als der
Durchschnitt, dürfte für viele Positionen von vornherein ungeeignet sein. Das sollte
man entsprechend sehen können.

Welche Relevanz soll denn das defizitäre Schreiben in der Wirtschaft mit Blick auf Programme
zur Textverarbeitung mit entsprechenden automatischen Korrekturmechanismen und die
Möglichkeit zur Nutzung von KI zur Ausformulierung noch haben? Hier hält das Schulsystem mal
wieder einfach nicht Schritt.
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